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Fieberkurve des Rechtsstaates 
2. Umfrageergebnisse 

Der ÖRAK führte von April bis Mai 2018 eine Umfrage unter österreichischen 

Rechtsanwälten durch, um deren Einschätzung über Relevanz und Bedeutung einzelner 

Cluster im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit zu evaluieren. 

Eckpunkte: 

 Inhalte der Umfrage 

o Reihung der Cluster nach Relevanz für die Rechtsstaatlichkeit Österreichs 

o Einschätzung Verbesserung/Verschlechterung einzelner Cluster  

 Rückblick Veränderung 10 Jahre: 1 (positiv), 2 (neutral), 3 

(negativ) 

 Status-Quo: 1 (sehr positiv), 2 (positiv), 3 (negativ), 4 (sehr 

negativ) 

 Ausblick Veränderung 10 Jahre: 1 (positiv), 2 (neutral), 3 (negativ) 

 Abfragezeitraum: April-Mai 2018 

 Durchführung: MARKETAGENT.COM 
 

Abbildung 2: Umfrage-Basics – Studiensteckbrief 

 

Quelle: MARKETAGENT.COM 
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2.1. Relevanz der Cluster  

Im ersten Schritt wurden die Teilnehmer ersucht, die zugrundeliegenden elf Cluster nach 

deren Relevanz für die Rechtsstaatlichkeit in Österreich zu reihen. 

 

Abbildung 3: Relevanz der einzelnen Cluster 

 

Quelle: MARKETAGENT.COM 

 

Die Umfrageteilnehmer sehen die mit Abstand größte Relevanz für den Cluster Grund- 

und Freiheitsrechte, wohingegen dem Cluster Bürgernaher Staat die relativ geringste 

Bedeutung beigemessen wird. 
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2.2. Status-Quo Beurteilung der einzelnen Cluster 

Im nächsten Teil der Umfrage wurden die Teilnehmer nach ihrer Einschätzung des 

Status-Quo der jeweiligen Cluster befragt. 

 

Abbildung 4: Einschätzung aktuelle Situation – Cluster 

 

Quelle: MARKETAGENT.COM 

 

Die Cluster Lebensraum Österreich – Rechtssicherheit natürlicher Personen, 

Zivilgerichtsbarkeit sowie Ordnung und Sicherheit werden von den Umfrageteilnehmern 

am besten beurteilt. Im Vergleich dazu werden die Cluster Qualität der Gesetzgebung, 

Bürgernaher Staat und Bekämpfung von Korruption von den Rechtsanwälten am 

schlechtesten eingeschätzt. 
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2.3. Rückblick – Veränderung der Qualität der einzelnen Cluster 

Im nächsten Umfrageteil ist der ÖRAK der Frage nachgegangen, wie sich die Qualität der 

einzelnen Cluster in den vergangenen 10 Jahren verändert hat. 

 

Abbildung 5: Rückblick – 10 Jahre – Cluster 

 

Quelle: MARKETAGENT.COM 

 

Nach Einschätzung der Umfrageteilnehmer konnte in den Clustern Bekämpfung von 

Korruption, Verwaltungsgerichtsbarkeit und Bürgernaher Staat in den vergangenen 10 

Jahren die deutlichste Verbesserung erzielt werden. Im Gegensatz dazu sind Qualität der 

Gesetzgebung, Qualität und Stabilität staatlicher Strukturen sowie Grund- und 

Freiheitsrechte jene Bereiche, die sich nach Einschätzung der Umfrageteilnehmer am 

deutlichsten verschlechterten. 
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2.4. Ausblick – Veränderung der Qualität der einzelnen Cluster 

Im Rahmen der Umfrage wurden die Teilnehmer auch dahingehend befragt, wie sie die 

Entwicklung der zugrundeliegenden Cluster innerhalb der kommenden 10 Jahre 

einschätzen. 

 

Abbildung 6: Ausblick – 10 Jahre – Cluster 

 

Quelle: MARKETAGENT.COM 

 

Die Umfrageteilnehmer schätzen die Cluster Bürgernaher Staat, Bekämpfung von 

Korruption und Wirtschaftsstandort Österreich – Rechtssicherheit juristischer Personen 

am besten ein. In den Clustern Grund und Freiheitsrechte, Qualität der Gesetzgebung 

sowie Qualität und Stabilität staatlicher Strukturen gehen die Teilnehmer davon aus, dass 

es in den nächsten 10 Jahren zu erheblichen Verschlechterungen kommen wird. 
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Fieberkurve des Rechtsstaates 
3. Methodik 

Um die Entwicklungen der Rechtsstaatlichkeit im Zeitablauf beurteilen zu können, wurde 

im Rahmen der zugrundeliegenden Arbeit ein Index berechnet. Dazu werden elf Cluster 

zu je drei Indikatoren bewertet. Diese Parameter wurden von einem wissenschaftlichen 

Beirat festgelegt. Innerhalb der Cluster werden die drei Indikatoren jeweils 

gleichgewichtet. 

Für die Ermittlung der Fieberkurve des Rechtsstaats werden im Rahmen der 

zugrundeliegenden Analysen zwei unterschiedliche Berechnungsmethoden 

herangezogen: 

1. Gesamtindex – Umfragegewichtet (Priorität RA) 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag hat unter Einbeziehung des 

wissenschaftlichen Beirates eine Umfrage unter Rechtsanwälten durchgeführt  

(siehe Abschnitt 2. Umfrageergebnisse). Im Rahmen der Umfrage wurden die Teilnehmer 

nach der Relevanz der Cluster für die Rechtsstaatlichkeit befragt. Die einzelnen Cluster 

werden entsprechend der erhobenen Relevanz gewichtet. Die Bandbreite wurde 

zwischen 4 % und 15% festgelegt. Der Cluster mit der geringsten Relevanz wird mit 4% 

gewichtet. Entsprechend der in der Umfrage getroffenen Einstufung wird die Gewichtung 

der folgenden Cluster jeweils um 1%-Punkt erhöht. Eine Ausnahme bildet der Cluster mit 

der größten Relevanz; dieser fließt mit 15% in die Gesamtbewertung ein. 

2. Gesamtindex – Gleichgewichtet 

Zur Berechnung des Gesamtindikators werden alle Cluster gleichgewichtet. 
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Abbildung 7: Überblick Fieberkurve des Rechtsstaates 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Im Zuge der Analysen werden die Werte der Einzelindikatoren im Zeitverlauf verglichen. 

Die Autoren ermitteln die Veränderung (positiv oder negativ) für jeden einzelnen 

Indikator. Jeder Cluster schwankt demnach zwischen +3 (alle Indikatoren haben sich 

verbessert) und -3 Punkten (alle Indikatoren haben sich verschlechtert). Die Ergebnisse 

werden sowohl auf Indikatoren-, Cluster- als auch Gesamtindex-Ebene dargestellt. 
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Abbildung 8: Index-Methodik 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Fieberkurve des Rechtsstaates 
4. Analyse Teilbereiche (Cluster) 

4.1. Qualität und Stabilität staatlicher Strukturen Der Begriff der „Rechtsstaatlichkeitǲ ist komplex und vielschichtig. 2  Legt man ein 

formelles Verständnis zu Grunde, so handelt es sich um einen Staat, dessen 

Rechtsordnung bestimmt und für die Rechtsunterworfenen insofern vorhersehbar ist. 

Deren Rechte und Pflichten sowie die Durchsetzung sind in Gesetzen niedergelegt 

(Gesetzesstaat). Die Erlassung dieser Gesetze wird durch übergeordnete Normen, die 

Verfassung, determiniert (Verfassungsstaat). Als dritte Komponente sichert der 

Rechtsschutz die Einhaltung von Gesetz und Verfassung (Rechtsschutzstaat). 3 

Staatstheoretisch wird zur formellen Rechtsstaatlichkeit zudem die Gewaltenteilung 

gezählt. Deren Grundgedanke ist die Aufteilung der Staatsgewalt auf verschiedene 

Akteure (in der Regel Gesetzgebung, Verwaltung, Gerichtsbarkeit). Diese werden durch 

gegenseitige Kontrollbefugnisse – checks and balances – weiter miteinander verzahnt.4 

Das formelle Organisationsgefüge wird üblicherweise um eine materielle Komponente 

angereichert, indem die einzelnen Individuen mit spezifischen subjektiven Rechten 

ausgestattet werden. Dieses Zusammenspiel aus formellen und materiellen 

Bestandteilen macht den modernen Rechtsstaat aus. 5  Der materiellen Seite des 

Rechtsstaates ist mit Abschnitt 4.4. Grund- und Freiheitsrechte ein eigener Bereich 

gewidmet. 

An dieser Stelle lässt sich auch die Brücke zur Demokratie schlagen. Diese fußt auf dem 

Gedanken der Volkssouveränität und dessen freiheitsmaximierendem Effekt für das 

 

2 Siehe etwa Gamper, Staat und Verfassung4 236 ff. 
3 Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht11 Rz 165. Vergleiche auch Gamper, Staat und 
Verfassung4 239 ff. Die Autorin führt insbesondere die Vorherrschaft des Gesetzes (Legalitätsprinzip) und 
das daraus ableitbare Determinierungsgebot ins Treffen. 
4 Ausführlich zur neuzeitlichen Gewaltenteilungslehre und mit weiteren Differenzierungen bei Gamper, 
Staat und Verfassung4 165 ff. 
5 Gamper, Staat und Verfassung4 242. 
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Individuum: Die Herrschaft und in weiterer Folge das Recht gehen vom Volk und nicht 

von einer einzelnen Person oder einer kleinen Gruppe aus. 6  Insgesamt kommt der 

gesetzgebenden Staatsgewalt, die prinzipiell auch die Verfassung ändern kann, 7  eine 

überragende Bedeutung zu – sie steckt letzten Endes den Rahmen der (formellen und materiellenሻ Rechtsstaatlichkeit ab und wird insofern auch als „erste Gewalt im Staatǲ 
bezeichnet.8 Sowohl die Gerichtsbarkeit als auch die Verwaltung sind in weiterer Folge 

an dieses vom Volk erzeugte Recht gebunden. Als Modus der Volkssouveränität9 sieht die 

österreichische Verfassung zwei Varianten vor: Zum einen erfolgt die Gesetzgebung 

durch parlamentarische Vertretungskörper (Nationalrat und Bundesrat auf 

Bundesebene sowie Landtage auf Landesebene), die vom Volk gewählt werden 

(repräsentative Demokratie).10 Zum anderen stehen mit Volksbefragung (Art 49b B-VG), 

Volksbegehren (Art 41 B-VG) und Volksabstimmung (Art 43 ff B-VG) auf Bundesebene 

auch direktdemokratische Elemente zur Verfügung.11 Diese finden sich auch auf Ebene 

der Länder wieder.12 Der Fokus liegt allerdings auf der repräsentativen Demokratie, wie 

auch der Verfassungsgerichtshof in seiner Rechtsprechung betont.13 

 

6 Siehe im Detail die Ausführungen bei Gamper, Staat und Verfassung4 150 ff und 198 ff, insbesondere den 
Konnex zur Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit auf 203 f. Sowohl die Identität von Herrschern und 
Beherrschten als auch die politische Gleichheit sind Leitgedanken der demokratischen Idee 
(Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht11 Rz 148). 
7  Dem zeitlich vorgelagert ist die Trennung in verfassungsgebende und verfasste Gewalt. Aus der 
Volkssouveränität entspringt die Legitimationsbasis zur Erlassung der historisch ersten Verfassung. Diese 
determiniert wiederum Verfassungsrevisionen. Freilich ist aber denkbar, dass sich auf revolutionärem 
Wege eine neue verfassungsgebende Gewalt findet, die zu einem neuen Verfassungsakt führt (siehe 
Gamper, Staat und Verfassung4 42 ff). 
8 Gamper, Staat und Verfassung4 172 ff. 
9 Siehe zu den verschiedenen Arten der Teilhabe des Volkes bei Gamper, Staat und Verfassung4 201 ff. 
10  Vergleiche die Ausführungen zum Parlamentarismus bei Gamper, Staat und Verfassung4 205 ff, 
insbesondere mit der Differenzierung in Uni- und Bikameralismus. Der Bundesrat, der in Österreich an der 
Gesetzgebung des Bundes mitwirkt und im Übrigen nicht direkt vom Volk gewählt wird, ist aufgrund seiner 
verhältnismäßig schwächeren Stellung (ein Einspruch des Bundesrates kann über einen 
Beharrungsbeschluss vom Nationalrat umgangen werden) tendenziell Ausdruck eines unvollkommenen 
Bikameralismus (siehe zum Bundesrat bei Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht11 
Rz 411 ff und dessen Mitwirkung an der Bundesgesetzgebung in Rz 457 ff). 
11  Siehe konzeptionell zu den Elementen der (semi-)direkten Demokratie bei Gamper, Staat und 
Verfassung4 228 ff sowie spezifisch für die österreichische Rechtslage Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, 
Bundesverfassungsrecht11 Rz 437/1 (Volksbefragung), Rz 442 ff (Volksbegehren) sowie Rz 463 ff 
(Volksabstimmung). 
12 Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht11 Rz 810. 
13  Siehe Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht11 Rz 149 mit Verweis auf VfGH 
28.06.2001, G 103/00 (insbesondere Spruchpunkt 3.2.2.2. und die dortigen Nachweise in der Lehre). 
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4.4. Grund- und Freiheitsrechte 

Dieser Bereich widmet sich den bereits in Abschnitt 4.1. Qualität und Stabilität staatlicher 

Strukturen angeschnittenen Grund- und Freiheitsrechten, die als materielle Komponente 

des Rechtsstaates zu den organisatorischen Garantien (Legalitätsprinzip, 

Gewaltenteilung, Rechtsschutzeinrichtungen) treten.86 Aus Sicht der Staatslehre nehmen 

die Grundrechte eine besonders zentrale Stellung ein: Geht man davon aus, dass ein demokratisch verfasster Staat ሺ„für das Volk und durch das Volkǲሻ das Gemeinwohl – 

verstanden als angemessener und billiger Ausgleich der Interessen aller Menschen – 

maximiert, so ist den Grundrechten sowohl eine konkretisierende als auch eine 

beschränkende Funktion immanent.87 Gegenläufige individuelle Interessen, die über die 

Grundrechte mediatisiert werden, bedürfen einer Abwägung und eines Ausgleichs, die 

möglichst vielen zum Vorteil und möglichst wenigen (auf eine möglichst gelinde Weise) 

zum Nachteil gereichen.88 

Das Bedürfnis nach einer beschränkenden Funktion verschärft sich, wenn man sich den 

Gedanken der Volkssouveränität (Abschnitt 4.1. Qualität und Stabilität staatlicher 

Strukturen) vor Augen hält: Der Einzelne, der nach der Konzeption des 

Gesellschaftsvertrags seine Rechte (teilweise) auf den Staat übertragen hat, 89  muss 

allenfalls auch vor dieser Machtbündelung geschützt werden. Insofern liegt der Fokus der 

Grundrechte, vor allem auch historisch gesehen, auf Freiheits- und Abwehrrechten 

gegenüber dem Staat (z.B. Schutz der persönlichen Freiheit, Schutz der Vereins- und 

Versammlungstätigkeit, Schutz des Eigentums). 90  Ergänzend stärken die auf aktive 

Mitwirkung gerichteten politischen Rechte (z.B. aktives und passives Wahlrecht) das 

 

86 Siehe bereits Gamper, Staat und Verfassung4 242. 
87  Zum Begriff des Gemeinwohls und dem Konnex zu den Lehren des Gesellschaftsvertrags vergleiche 
Gamper, Staat und Verfassung4 159 ff. 
88 Gamper, Staat und Verfassung4 160 f. 
89 Vertiefend zum Gesellschaftsvertrag mit Erläuterungen zu zentralen Vertretern dieses Konzepts Gamper, 
Staat und Verfassung4 116 ff. 
90 Siehe Mayer/Kucsko-Stadlmayer/Stöger, Bundesverfassungsrecht11 Rz 1327 mit der Bezeichnung als „klassisch-liberaleǲ Grundrechte sowie Gamper, Staat und Verfassung4 247 f mit Verweis auf die 
Statuslehre Georg Jellineks und einem kurzen historischen Abriss über die Entwicklung der Grundrechte 
auf 244 ff. 
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Abbildung 22: Veränderung der einzelnen Cluster 2016-2018 

 

Quelle: Eigene Berechnungen (alle Quellen siehe Anhang) 

 

Wie in der Abbildung ersichtlich, weisen 4 Cluster eine negative Tendenz auf, wohingegen 

6 Cluster in der Referenzperiode eine positive Entwicklung verzeichnen konnten und 1 

Cluster (Strafgerichtsbarkeit) unverändert blieb. 
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Abbildung 23: Veränderung der Einzelindikatoren 2016-2018 

 

Quelle: Eigene Berechnungen (alle Quellen siehe Anhang) 

 

Wie in der Abbildung ersichtlich, weisen 12 Indikatoren eine negative Tendenz auf, 

wohingegen 15 Indikatoren in der Referenzperiode eine positive Entwicklung 

verzeichnen konnten und 6 Indikatoren im Ergebnis unverändert blieben. 
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5.2. Index „Fieberkurve des Rechtsstaatesǲ – Umfragegewichtet 

Im nächsten Schritt wurde der Index Fieberkurve des Rechtsstaates berechnet. Dieser 

bewegt sich in einer Bandbreite zwischen 0 (sehr negativ) und 100 (sehr positiv). Ein 

Wert über 50 impliziert eine positive Tendenz, wohingegen ein Wert von unter 50 auf 

eine tendenziell negative Entwicklung hindeutet. Die Gewichtung der einzelnen Cluster 

erfolgt auf Basis der Umfrageergebnisse und schwankt zwischen 4% und 15% 

(Beschreibung siehe Abschnitt 3. Methodik). 

 

Abbildung 24: Basis Gewichtung Cluster 

 

Quelle: Marketagent.com 

 

  



 

111 
 

Abbildung 25: Fieberkurve des Rechtsstaates 2018 – Umfragegewichtet 

  

Quelle: Eigene Berechnungen (alle Quellen siehe Anhang) 

 

Abbildung 25 veranschaulicht die Entwicklung der Fieberkurve des Rechtsstaates 

zwischen dem Jahr 2016 und dem Jahr 2018. Das Thermometer beginnt beim Wert 0 

(max. Verschlechterung) und endet beim Wert 100 (max. Verbesserung). Der Wert 50 in 

der Mitte steht für eine unveränderte Entwicklung. 

Im Ergebnis erzielte die Fieberkurve des Rechtsstaates im Jahr 2018 einen Wert von 56 

und zeigt damit eine grundsätzlich positive Tendenz: Der Wert im Jahr 2018 nähert sich langsam der Marke ͳͲͲ. Das „Fieberǲ sinkt.  
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ͷ.͵. Index „Fieberkurve des Rechtsstaatesǲ – Gleichgewichtet 

Im Vergleich zum umfragegewichteten Index wurde von den Autoren auch ein 

gleichgewichteter Index berechnet. Im Rahmen der Methodik werden bei der 

Indexermittlung alle 11 Cluster gleichgewichtet. 

Abbildung 26: Fieberkurve des Rechtsstaates 2018 – Gleichgewichtet 

 

Quelle: Eigene Berechnungen (alle Quellen siehe Anhang) 

 

Der Index Fieberkurve des Rechtsstaates 2018 – Gleichgewichtet weist mit 55 Punkten 

ein geringfügig schlechteres Ergebnis aus als das umfragegewichtete Pendant. Auch hier 

ist eine positive Tendenz ablesbar. 
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Fieberkurve des Rechtsstaates 
6. Executive Summary 

 Umfrageergebnisse: 

o Eckdaten: 

 Sample-Size: 410 

 Abfragezeitraum April/Mai 

o Relevanz der einzelnen Cluster für die Rechtsstaatlichkeit in Österreich 

 Cluster mit der größten Bedeutung 

 Grund- und Freiheitsreichte 

 Qualität der Gesetzgebung 

 Qualität und Stabilität staatlicher Strukturen 

 Cluster mit der geringsten Bedeutung 

 Bürgernaher Staat 

 Wirtschaftsstandort Österreich – Rechtssicherheit 

juristischer Personen 

 Verwaltungsgerichtsbarkeit 

o Einschätzung aktuelle Situation 

 Cluster mit dem besten Ergebnis 

 Lebensraum Österreich – Rechtssicherheit natürlicher 

Personen 

 Zivilgerichtsbarkeit 

 Ordnung und Sicherheit 

 Cluster mit dem schlechtesten Ergebnis 

 Qualität der Gesetzgebung 

 Bürgernaher Staat 

 Bekämpfung von Korruption 

o Rückblick – Veränderung in 10 Jahren 

 Cluster mit dem besten Ergebnis 
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 Bekämpfung von Korruption 

 Verwaltungsgerichtsbarkeit  

 Bürgernaher Staat 

 Cluster mit dem schlechtesten Ergebnis 

 Qualität der Gesetzgebung 

 Qualität und Stabilität staatlicher Strukturen 

 Grund- und Freiheitsrechte 

o Ausblick – Veränderung in 10 Jahren 

 Cluster mit dem besten Ergebnis 

 Bürgernaher Staat 

 Bekämpfung von Korruption  

 Wirtschaftsstandort Österreich – Rechtssicherheit 

juristischer Personen 

 Cluster mit dem schlechtesten Ergebnis 

 Grund- und Freiheitsrechte 

 Qualität der Gesetzgebung  

 Qualität und Stabilität staatlicher Strukturen 

 45% der zugrundeliegenden Indikatoren weisen im Referenzzeitraum 2016 vs. 

2018 eine positive Tendenz auf. Demgegenüber weisen 36% der Indikatoren 

einen negativen Trend auf. 

 4 Cluster weisen eine negative Tendenz auf, wohingegen 6 Cluster eine positive 

Entwicklung verzeichnen konnten. Ein Cluster ist unverändert. Große 

Abwärtstendenzen sind in den Clustern Wirtschaftsstandort – Rechtssicherheit 

juristischer Personen sowie Grund- und Freiheitsrechte zu beobachten. 

 Die Fieberkurve des Rechtsstaates zeigt mit 56 Punkten eine positive Tendenz. 

 Auch der gleichgewichtete Indikator erreicht mit 55 Punkten ein ähnliches 

Ergebnis. 
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Zusammenfassung auf Cluster-Ebene: 

 Cluster 1) 

Ein gemischtes Bild zeigt sich im Cluster Qualität und Stabilität staatlicher 

Strukturen. Während der Subindikator zur politischen Stabilität einen markanten 

Rückgang erleidet, verbessern sich die Indikatoren zur Wahlbeteiligung und 

Qualität der Verwaltung. 

 Cluster 2) 

Im Cluster Qualität der Gesetzgebung bleibt der Subindikator zur Qualität der 

Regularien stabil. Die Indikatoren zu den aufgehobenen Gesetzen und zum 

Vertrauen der Öffentlichkeit in die Politik verbessern sich. 

 Cluster 3) 

Im Cluster Bekämpfung von Korruption wird ein leichter Rückgang beim 

Subindikator zur Wahrnehmung von Korruption durch Verbesserungen der 

Subindikatoren zur Kontrolle und Einfluss von Korruption aufgewogen. 

 Cluster 4)  

Bis auf den Subindikator für Verfahrenshilfe zeigen sämtliche Subindikatoren des 

Clusters Grund- und Freiheitsrechte eine negative Tendenz. 

 Cluster 5)  

Der Cluster Ordnung und Sicherheit zeigt eine positive Entwicklung, was sowohl 

die Kriminalität, die Effektivität der Ermittlungsbehörden als auch die 

Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit betrifft. Der Subindikator zur Ordnung und 

Sicherheit bleibt auf konstant hohem Niveau. 

 Cluster 6) 

Im Vergleich zur letzten Beobachtungsperiode entwickeln sich die Subindikatoren 

des Clusters zum Wirtschaftsstandort – Rechtssicherheit juristischer Personen 

durchwegs negativ. Die Einschätzung zu den rechtlichen Rahmenbedingungen 

trübt sich ein, Gründungsaktivitäten werden eingeschränkt. 
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 Cluster 7) 

Im Cluster Lebensraum – Rechtssicherheit natürlicher Personen verbessert sich 

der Subindikator zu den Eigentumsrechten. Die Dauer der Verfahren von 

strittigen Scheidungen und Verfahren beim Arbeits- und Sozialgericht bei 

rechtswidriger Entlassung und Kündigung nimmt jedoch zu. 

 Cluster 8) 

Die Subindikatoren des Clusters Zivilgerichtsbarkeit zeigen ein eher positives 

Bild. Während der Subindikator für die Zivilgerichtsbarkeit stabil bleibt, 

verbessern sich die Subindikatoren für die Durchsetzung von Ansprüchen und die 

Effektivität der Zivilverfahren. 

 Cluster 9) 

Im Cluster Strafgerichtsbarkeit zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Subindikator 

zur Strafgerichtsbarkeit verschlechtert sich, während die Effektivität bei den 

Strafverfahren steigt. Der Subindikator zur Auslastung der Staatsanwaltschaft 

bleibt unverändert. 

 Cluster 10) 

Allgemein zeigt sich im Cluster Verwaltungsgerichtsbarkeit eine positive 

Entwicklung. Sowohl die Verfahrensdauer beim Verwaltungsgerichtshof als auch 

die Qualität der Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts verbessern sich. 

Der Subindikator Regulatory Enforcement bleibt stabil. 

 Cluster 11) 

Die einzige Verbesserung im Cluster Bürgernaher Staat zeigt der Subindikator  

E-Governance. Die Subindikatoren zu Direkter Demokratie und 

Informationsfreiheit verschlechtern sich.  
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







 




 
 
 
 
 
 –
 –
 
 
 
 



 


 
 
 
 
 
 –
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g. Lebensraum Österreich – Rechtssicherheit natürlicher Personen  

h. Zivilgerichtsbarkeit  
i. Strafgerichtsbarkeit  

j. Verwaltungsgerichtsbarkeit  
k. Bürgernaher Staat 

 

Matrix-Frage 

o sehr gut 
o eher gut 
o eher weniger gut 

o schlecht 
 

3. Rückblickend gesehen: Wie hat sich Ihrer Einschätzung zufolge die Situation 
der einzelnen Bereiche in Österreich in den letzten 10 Jahren entwickelt? 
(Matrix-Frage, rotierende Antwort-Items) 

a. Qualität und Stabilität staatlicher Strukturen  

b. Qualität der Gesetzgebung  
c. Bekämpfung von Korruption 

d. Grund- und Freiheitsrechte  
e. Ordnung und Sicherheit 

f. Wirtschaftsstandort Österreich – Rechtssicherheit juristischer Personen  
g. Lebensraum Österreich – Rechtssicherheit natürlicher Personen  

h. Zivilgerichtsbarkeit  
i. Strafgerichtsbarkeit  

j. Verwaltungsgerichtsbarkeit  
k. Bürgernaher Staat 

 

Matrix-Frage 

o verbessert 

o nicht verändert 
o verschlechtert 

 

4. Ausblick: Wie wird sich Ihrer Einschätzung zufolge die Situation der 
einzelnen Bereiche in Österreich in den nächsten 10 Jahren entwickeln? 
(Matrix-Frage, rotierende Antwort-Items) 

a. Qualität und Stabilität staatlicher Strukturen  

b. Qualität der Gesetzgebung  

c. Bekämpfung von Korruption 
d. Grund- und Freiheitsrechte  

e. Ordnung und Sicherheit 
f. Wirtschaftsstandort Österreich – Rechtssicherheit juristischer Personen  
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g. Lebensraum Österreich – Rechtssicherheit natürlicher Personen  

h. Zivilgerichtsbarkeit  
i. Strafgerichtsbarkeit  

j. Verwaltungsgerichtsbarkeit  
k. Bürgernaher Staat 

 

Matrix-Frage 

o verbessern 
o nicht verändern 
o verschlechtern 
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7.2. Detailergebnisse 
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